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D iversität“ (diversity, vielfalt) 
ist ein schillernder begriff ge-
blieben. vielleicht auch des-
halb hat sich diversität als 

unternehmerische Zielvorgabe in 
deutschland etabliert. neben der allge-
meinen „Charta der vielfalt für diversity 
in der arbeitswelt“ gibt es speziell für den 
rechtsmarkt die initiative „General Coun-
sel for diversity & inclusion“. rechtsab-
teilungen großer Unternehmen und alle 
namhaften Großkanzleien haben diese 
selbstverpflichtungen unterzeichnet. sie 
bekennen sich damit zu „diversity, equity 
and inclusion“ (de&i) – also zu diversi-
tät, Gleichstellung und gleicher teilhabe. 

Manche Kanzleien haben verbindliche 
diversity-Grundsätze beschlossen, in 
denen sie ein arbeitsumfeld bieten, in 
dem Chancengleichheit gefördert wird. 
andere haben einen „diversity-Plan“ mit 
Zielquoten für Geschlecht, ethnische 
Herkunft, die anzahl schwarzer asso -
ciates und lGbtQ+-Partner und Partne-
rinnen aufgestellt. das diversitätsdefizit,  
das vor zwei Jahren Gegenstand des es-
says „diversität in rechtswissenschaft  
und rechtspraxis“ war, wird also mittler-
weile  in der Praxis zumindest teilweise 
als Problem wahrgenommen. 

über drei dinge ist aber weiter zu dis-
kutieren: über die legitimation von 
de&i, über die identifikation von diver-
sitätsdefiziten und über angemessene re-
aktionen auf diese defizite. nach wie vor 
unklar ist trotz der zahlreichen debatten 
über vielfalt, welchen Zweck diversitäts-
programme primär verfolgen. Zugespitzt 
gefragt: Geht es um Gleichheit oder 
Geld? diversität kann beim Gleichheits-
anspruch der betroffenen ansetzen. ihre 
aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die 
vielfalt menschlicher identitäten zu einer 

gleichberechtigten teilhabe führt und 
eine entsprechende  Mitwirkung in staatli-
chen und gesellschaftlichen institutionen 
sichergestellt wird. so verstanden adres-
sieren de&i die vielen sozialen Mecha-
nismen, die zu (struktureller) diskrimi-
nierung, exklusion und damit zu 
faktischer Ungleichheit führen. Ziel ist die 
gleiche Partizipation trotz oder gerade 
wegen faktoren, die häufig mit den in § 1 
des allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (aGG) aufgelisteten klassischen 
diskriminierungskategorien übereinstim-
men (benachteiligungen aus Gründen der 
rasse oder wegen der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der religion oder 
Weltanschauung, einer behinderung, des 
alters oder der sexuellen identität).

diversität kann aber auch ein Mittel 
zur förderung wirtschaftlicher interes-
sen sein. Was damit gemeint ist, zeigt der  
„business case for diversity“ des bera-
tungsunternehmens McKinsey. danach 
gibt es eine positive Korrelation zwi-
schen einer verstärkung der diversitäts-
dimensionen Geschlecht beziehungswei-
se ethnische Herkunft und den 

Unternehmensergebnissen. Zumindest 
gibt es belastbare anhaltspunkte, dass 
die arbeitszufriedenheit – und damit die 
leistungen – bei einem guten diversi-
tätsmanagement steigt. 

diversität ist im Wirtschaftssystem 
anschlussfähig, weil sie die sprache des 
Geldes spricht. sie ist ein Mittel, um öko-
nomische oder sonstige systemspezifi-
sche eigenzwecke zu erreichen. der Ka-
talog möglicher diversitätsfaktoren geht 
dann weit über die klassischen diskrimi-
nierungskategorien hinaus: alle persön-
lichen eigenschaften können relevant 
sein, die irgendwie zur förderung des 
Unternehmens- oder institutionszwecks 
beitragen könnten. dieser legitima-
tionsansatz erklärt den erfolg von „di-
versität“. er hat aber defizite: ein un-
mittelbarer (kausaler) Zusammenhang 
lässt sich bislang nicht nachweisen. der 
business case läuft auch Gefahr, an ste-
reotype anzuknüpfen und sie damit wie-
der zu legitimieren. insbesondere für die 
rechtspraxis genügt es nicht, diversität 
„irgendwie“ zu verbessern. Man muss 
schon Ursachenforschung betreiben.

ein ernst gemeintes de&i-Programm 
setzt dort an, wo es in der (privaten) 
rechtspraxis zugangshindernde diversi-
tätsprobleme gibt. es adressiert soziale 
exklusionsmechanismen und strukturel-
le diskriminierungen. auf vielfache Wei-
se sind Menschen betroffen, die aufgrund 
ihrer Hautfarbe diskriminierung erfah-
ren. ein anderes diversitätsdefizit be-
steht bei frauen in höheren Hierarchie- 
und Gehaltsstufen. für weitere klassische 
diskriminierungskategorien wie sexuelle 
identität oder religion (häufig in Kombi-
nation mit rassischen Markierungen) feh-
len uns Zahlen; diese könnten gute di-
versitätsprogramme liefern! besondere 
aufmerksamkeit verdient auch die sozio-
ökonomische Herkunft. Zeitgemäße 
de&i-Maßnahmen sehen diesen diskri-
minierungsrechtlich blinden fleck.

ein erfolgreiches de&i-Programm be-
darf konkreter initiativen und Maßnah-
men, das heißt,  diversität muss durchgän-
gig und sichtbar auf allen ebenen der 
institution implementiert und als strategi-
sche leitungsaufgabe verankert werden. 
de&i ist bei allen personen- und ressour-
cenbezogenen entscheidungen und struk-
turellen Maßnahmen zu beachten. der 
instrumentenkasten positiver Maßnah-
men kennt auch Zielvorgaben. diese müs-
sen grundsätzlich gerechtfertigt werden, 
wenn sie als vorzugsregelung zugleich ein 
individuum aufgrund ihrer anknüpfung 
an eine diskriminierungskategorie be-
nachteiligen, wie etwa die umstrittenen 
förderquoten. daran sind jüngst die auf 
diversität gestützten aufnahmekriterien 
amerikanischer Universitäten vor dem su-
preme Court  gescheitert. das wirft die 
frage nach der Zukunft unternehmeri-
scher diversitätskonzepte auf, deren Ziel-
vorgaben bewusst auf diskriminierungs-
kategorien wie „race“ und „sex“ abstellen. 

in europa ist die rechtslage anders. 
faktische Ungleichheiten dürfen nach 
unions- und verfassungsrechtlichen vor-
gaben unter bestimmten voraussetzun-
gen auch von privaten akteuren mit posi-
tiven Maßnahmen (§ 5 aGG) adressiert 
werden. die Zukunft von de&i dürfte 
daher in europa liegen. dieses Potential 
sollte sich die rechtspraxis erschließen!

Der Autor hat einen Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Wirtschafts- und Technikrecht in 
Bayreuth und wird zum 1. Oktober neuer 
 Präsident der Bucerius Law School in Hamburg.

Blinde Flecken der Diversitätsdebatte
Unternehmen bekennen 
sich eifrig zu vielfalt. 
Unklar bleibt aber oft, 
was erreicht werden soll. 
Geht es um Gleichheit 
oder um Geld? 
Von Michael Grünberger 

D ie türkische regierung will ihre
landsleute nicht mehr gegen 
devisenkursverluste absichern,
wie sie es in einer ende 2021

dc. berlin. finanzminister Christian 
lindner (fdP) setzt sich dafür ein, zur 
Unterstützung von Kindern aus flücht-
lingsfamilien im bürgergeldsystem  
mehr „in die sprachförderung und in-
tegrationsfähigkeit der eltern zu inves-
tieren“. doch sozialverbände halten 
diesen einwurf in die laufende diskus-
sion über Kinderarmut für skandalös. 
es sei „unsäglich, wenn der finanz -
minister nun anfängt, arme Kinder aus 
deutschland gegen die Kinder auszu-
spielen, die mit ihren familien aus der 
Ukraine zu uns flüchten mussten“, sag-
te der Hauptgeschäftsführer des  Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich 
schneider, der „stuttgarter Zeitung“.

lindner hatte am „tag der offenen 
tür“ der bundesregierung am sonntag 
mit seinen besuchern auch über die von 
familienministerin lisa Paus (Grü ne)
geplante Kindergrundsicherung gespro-
chen und skeptisch auf deren forderung 
nach höheren sozialtransfers für fami-
lien im bürgergeld reagiert. Kinderar-
mut betreffe vor allem familien, die seit
2015 als flüchtlinge nach deutschland 
gekommen sind, argumentierte lindner. 
daher frage er sich: „Hilft man ihnen 
am besten dadurch, dass man den eltern 
mehr Geld aufs Konto überweist?“ im
bayerischen rundfunk bekräftigte er am
dienstag seine Position. 

tatsächlich weist die bundesagentur 
für arbeit aus, dass derzeit knapp 2 Mil-
lionen Kinder in Haushalten leben, die 
bürgergeld beziehen. das sind genauso 
viele wie 2015. die Zahl deutscher Kin-
der, die auf bürgergeld angewiesen sind, 
ist aber von 1,6 Millionen auf eine Mil-
lion gesunken.  dafür kamen allein mehr
als 580.000 Kinder aus syrien, afghanis-
tan und anderen asylherkunftsländern 
sowie der Ukraine neu hinzu. Zugleich
sank auch die Zahl der Kinder aus schon 
länger hier lebenden familien, die bür-
gergeld beziehen (f.a.Z. vom 22. Juli).

die stellvertretende sPd-fraktions-
vorsitzende dagmar schmidt nannte es
am dienstag einen „irrtum“, dass lind-
ner Kinderarmut auf zugewanderte fa-
milien „reduziere“. Ohne auf die amtli-
chen Zahlen einzugehen, stellte sie klar: 
„Wir haben trotz zahlreicher Maßnah-
men in der vergangenheit ein gleich ho-
hes niveau von deutschen Kindern in
armut.“ befürworter höherer Geldleis-
tungen befürchten offenbar, dass debat-
ten über integrationshilfen für flücht-
lingsfamilien ihrem Hauptziel schaden.
die bürgergeld-regelsätze waren zum 
1. Januar um 11,8 Prozent erhöht wor-
den. Wegen Haushaltsknappheit hat die
ampelregierung aber jüngst beschlos-
sen, die budgets der Jobcenter für integ-
ration und arbeitsförderung zu kürzen.

Empörung über Lindners Ruf 
nach mehr Integrationshilfen 
sozialverband: „Unsäglich“ / sPd: „irrtum“ 

Šefčovič übernimmt Green Deal
timmermans wird spitzenkandidat in niederlanden

ten finanz- und geldpolitischen Kurses 
die leitzinsen seither zweimal angeho-
ben. Mit der erhöhung von 8,5 auf 17,5 
Prozent war sie allerdings unter den er-

die türkei hatte ihre landsleute ermutigt, 
devisen in lira zu tauschen. für Kursverluste kam 
die regierung auf. doch das ist nun  zu teuer.  
Von Andreas Mihm, Wien

Das Sparprogramm
wird zum Problem

Währung und Leitzins
Entwicklung in der Türkei seit August 2021

Türkischer Leitzins,
in Prozent

Euro je 100 türkische Lira
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Devisen gegen Lira: Dieser Tausch wird nun seltener. foto afP
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